
EN ERG I EAUSWEIS rürwohngebäude

gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 16. Oktober 2023

Gültig bis: 08.09.2034

Gebäudetyp [,lehrfamilienhaus

Olgastraße 5

72202

Gebäudeteil

Gebäude

Baujahr Wärmeerzeuger

Gebäudenutzfläche (AN)

Wesentliche Energieträger fü r Heizung Erdgas E

Vvesentljche Energieldge. fiir Waß)wass...

Emeueöare Energien

Art der Luftung 3

A.t de. Kühlung 3

Registriemummer: BW-2024-005309563

Anlass derAussiellung des

Energieausweises

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung)

GeMudeenergieberahr (HWK)

Schauinslandstraße 11

71154 Nufirngen

I D.lum des angewendeten GEG gegebenenlalls des angewendeten Änderunasgesetzes zum GEG
1-,mIdreoes§ /9 Aosalz.)SaP- CLue'zwaqen

' Mehdacfan,rabenmoqlrchr bei Wärmen6lzen Baulahr der Übergab€stelion5 Krrmaanrage. oder kombrnierte Llftlnqs- und Krimaanlagen m Srnnedes § 74 GEG

Honsenßlh Sonware Ac Ve'b€uchsFss 5 1 ?

E Modemisierung

(Anderung / EMeiterung)

tr Sonsilges(freiwillig)

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualiüit eines Gebäudes kann duach die Berechnung des Energlobedarfs untet Annahme von standardisierlen Randbedingun-
gen oder c,urch die Auswertung des EnergieverbEuchs ermittelt werden. A,s Bezugsfläche dient die energetische Gebäudenuizfläcie nach dem

GEG, die sich io der Regel von den allgemeanen Wohniächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen übersch{ägige Ver-
gleiche ermoglichen (Erläuleftngen -siehe Seite 5). Teildes Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seile 4).

n Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des EnergiebedarfB erstellt (Energiebedarfsäusweis). Die Ergebnisse sind

auf Seit€ 2 dargestellt. Zusäizliche lntormationen zum Verbrauch sind fieiwillig.

X Der Energieausweis wurcle auf der Grundlage von Auswertungen des EnergieveöEuchs
nisse sind auf Selb 3 dargestellt.

Dateneriebung Bedari /erbrauch durch § Eigentumer

a Dem Energreausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Oualität beigefÜgt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Energieausweise dienen ausschließlich der lnformat,on Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Gebäude oder den oben

bezeichneten Gebäudeteil Der Energieäusweis ist lediglich dafür gedacht, einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

eßtellt (EnergieverbE{.rchsausweis). Die Ergeb-

Tl Aussteller

Gebäude

näch § 82 GEG aus derWohnfläche ermitteli

! Lüftunqsanlase mitWärmeückqewinnung

! LüftungsanlageohneWärmedckgewinnung

D Passive Kühlung

E Gelieferte Kälte

Ausstellungsdalum 0909.2024

ffi

1996/1997

8

Erdgas E
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EN ERG I EAUSWEIS rürwohnsebäude
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenerglegesetz (GEG) vom 1 16. Oktober 2023

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes

Energiebedarf

Registriemummer: BW-2024-005309563

T.eibhausgasemissionen kg Cor-AquiYalont /(maa)

2

lc
75 100

l

150 175

PrimäreneroiBbedarf

kvr'h(m'a) Arfordorungsrred

Endenergiebedarf dieses Gebäudes [Pflichtangabe in lmmobilienanzeigen]

w(m' K)

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien
Nutzung .meu€rbarer Energisn 3 L Jür Hoizu.g rriilwarmMsser

L I NuEung lur Ertullunq der65%'EE.Regel gemäß § 71 Abratz t in
Veöindung mit Absae 2 odor 3 GEG

J ErI!lluno d6r 65ol-EE-Reoel du.ch pa!s.hale Erfüliuns$pllonen
nach § 71 Absärz 1,3,4 lnd 5 n Verbindung m t § 71b bls h GEG 3

t Hausüborgäbestation (wäme.elz) (§ 71b)
Lr- Wärmeplmpe (§ 71c)
I Stromdl.eklhezuns (§ 71d)
a Soladhemische Anlag6 (§ 716)
! Heizungsnlage iür BDmasse oder wassersloffldenvate (§ 71f 9)
tr Wärm6pumpe.-Hybridheizlns (§7rh)
L-l Soiarlhemie-Hybridheizu.g (§ 71h)
I Dezeni/3le elektrische Warmwasserbere iung (§ 71 Absat? 5)

[: Eriü rlng der 65%-EE-Regel 3uf Gtund]age e ner Aerechnlng m
Ehzelfallna.h §71Absatz2 GEG AnEit Wär- Ar{eil EE5 Anteit EE5

mebereif. der Elü.l- all6r
An der emoueör.en En.rsi€ stellung ' .nlrg. Anlaqen

§umme" %

Nutzung b€i Anl€gen, flr die die 65%-EE-Regel nichl silte
An d.r €mouor!.ren Energle

f weltere Eint.äge und Erläuterungen in der Anläge

I si6h€ Fußnole 1 at Sene I des Energeauswe§es2 nurb€lNeubau sei€ bel Modemislerung im Fä § 80 Absatz 2 GEG3 MehrfachnennlnS möglich4 EFH EinJämili6ntuus MFH: Mehrianilienhaus! Antel d€r Elnz€lanlaS€ an der wa.mebereitstellung ailer Anlagen6 Ante I EE an der wäflneberellste ung der Ein26lanlage/alle.Anlagen

Veltahlen neh DIN V 1859€

Regelung nach § 31 GEG ("Modellgebäudeverfahren")
Vereinta.hungen nach § 50 Absaiz 4 GEG

Vergleichswerte Endenergie a
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Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Das GEG lässtfür die Berechnung des Ene.giebedarfs unteßchiedliche
Verfahren zu, die im Einzelfalt zu unterschiedlichen Ergebnissen f ühren
können. Insbesonderewegenstandardisierter Randbedrfl gufi gen erlau-
ben die angegebenen We(e keine Rückschlüss6 auf den tatsächlichen
Energieverbrauch. Dieausgewiesenen BedarfswertederSkalasindspe-
zifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter Oebäudenutzfläcfie
(AN), die im Allgemeinen gößer ist a]§ die wohniache des Gebäu...

I nur bei einem Semeinsamen Nachweis mit rehreren Anlagen€ Slmme einschließlich Segebenenialls wene.er Einlräge in der Anlage, AnlaS6n, dievordem 1 Januar2024 zw Zweck der lnbetriebnahme n
e,^em Gebauoe e.ngeba-r @e'aurgesro r *o.den sno ode'e.ne, Jbe'
gangsregellng uni6dallen, gemaß Berech.ung im Einzelfall

10 AntellEE an der Wämobs.€iisl€l1ung odor dom wäreJKalt€onorgieb6d

ü
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EN ERG I EAUSWEIS rürwohnsebäude
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 16. oKober 2023

BW-2024-005309563 3

Endenergleverbrauch dieses Gelräudes

1,«),9 kwh/(m4a)

01 .o9 2020 31_O8_2423 Erdgas E 1,10 241927 42768 239159 1,04

E weitere Einträge in Anlage
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Die modellhaft ermitElten Vergleichswerb beziehen

sich auf Gebäude, in denen wärme für Heizung und
WanrMassea durch Helzkessel im Gebäude bereitqestelll
wird.

Soll ein Energieveörauch eines mit Fem- oder Nahwärme

beheizten Gebäudes verglichen werden, ist zu beachien,

da6s hier normaleMeise ein um 15 bis 30 % gedngerer

Enerqaeveörauch als bei vergleichbaren Gebäuden mit
Kesselheizung zu eMaden i8t.

I siehe Fußnote 1 auf Sele 1 des EnerqLeauswerses
: geqebsonlElls auch Leerslandszuschläge Wamwäss6F oder KühlpauschaLe n kwh
3 EFH ELnfam enhaus MFHrMehrfam lre.häls

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes

Das Verfahren zur Ermitllung des EnergieverbEuchs ist durch das GEG vorgegeben. Die Werte der Skala sind sp€zifische Werte pro Ouadratmeter
Gebaudenutzfläche (AN) nach dem GEG, die im Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes Der tatsächiiche Energieve.brauch eines
Gebäudes weicht insbesondere wegea des VMtterungseinflusses und sich ändernden NutzeNerhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.
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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude

gemäß den §§ 79 ff. GebäudeenergiegeseE (GEG) vom 1 16. Okbber2023

Maßnahmen zur kosiengünstigen Verbesserung der Energieefüzrenz sind a möglich X nicht möglich

Nr.

I weitere Einträqe im Anhang

Hinweis: Ivodemisie.u.gsempfehlungen fi1. das Gebaude dienen lediglich der lnfomatio..

Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fürerne Energieberatung.

Genauerc Angaben zu den Empfehlungen

sind erhältlich bei/unten

GebäJdeenergieberater (HWI9, Vlremer Löhmann

S<hauinslandstraße 11 , 711 54 Nufrhgen

I s6he Füßnote 1 alfSeile 1 des E.ergieausrerses

Horsenrcrh sonMr6 aG, veßmuchsp6§ 5.1.2

Empfohlene äodeanisieaungsmagnahmen
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ENERGIEAUSWEIS
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1

Erläuterungen

Anoebe Gebäudeteil - Selte 1

aei wbhngebäuden, dio :u einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen
als Vlrchnzwec{eo genutzt weden, ist die Ausstellung des Eneßi+
ausweises gemäß § 79 AbsaE 2 Sats 2 GEG auf den Crbäudeteil zu
beschränken, der getrennl als \ /ohngebäude zu behande,n ist (siehe im
Einzelnen § 106 GEG) Dies wird im Energieauaweis durch die Angabe

,Gebäudeteil' deutlich gemacht

Emeuoöarc Eneftlen - Seite I
Hier wird darüber informiert, woriir und in welcher Art emeueöare
Energien genulzt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2 (Angaben zur
Nulzung emeuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

Eneftiebedarl- Seite 2
Oer Energiebedarf wird hier durch den Jahres-P.imä.energiebedad
und den Endenergiebedaaf dargestelll. Diese Angaben werden rechne-
rch ermitteli. Die angeOebenen \lrede werden auf der Grundlage der

Beuunterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (2.8. standardisierte Klimadaten,
clefiniertes Nulzerverhalten, standardisierte lnnenlemperatur und innere
Wärmegewinne usw.) berechnel. So Iässt sach dae energetjsche Qualitäl
des Gebäudes unabhängig vom NuEerveftallen und von der \ /btterlage
b€urteilen- lnsbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den taßächli-
chen Energieverbrauch.

Pdmärene.§iebeda.f - S.lte 2
Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz cles Gebaudes ab. Er
b€rüclGichligt neben der EnderErgie milhilfe von PamärenergiefaKoren
euch die sogenannle "Vofielte' (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung) der jew€ils eingesetzten Energieträger (2.B. Heizö|, Gas,
Strom, emeueöare Energien etc.)- Ejn klein€r wert signalisiert einen
genngen Bedarf und damit elne hohe Energieeffizienz sowie eine dle
Ressour@n und die lJmwelt schonende Energienutzung.

EneroetEche Oualität der Gebäudehlllle -Selle 2
Angegeb€n ,st der spezifische, auf die wärmeübert€gende Urn as-
sungsfäche bezogene Trensmissionswärmevedust. Er beschreibt die
durchschnitlliche ene.getische Qualitat aller wärmeüberlragenden Um-
fassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines Gebäude6.
Ein kleiner Wert signaliEiert einen guten baulichen Wärmeschutz. Außer-
dem stellt das GEG bei Neubauten Anfoderungon an den sommerlichen
lMrmeschutz (Schutz vor Überhitzung) eines Gebäudes.

Enalenemiebedarf - S6lta 2
Oer Endenergiebedarf gibt die nach tedrnischen Regeln berechnete, jähr-
lich benöligte Energiomenge für Heizung, Lliiung und !1/b.rnwasserberei-
tlng an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingun-
gon errechnet und istein lndikatorfürdie Energieeffizienz eines Gebäude§
und seiner Anlagentechnik. Der Endenerciebedaf ist die Energiemenge
die dem Gebäude unter der Annahme von standadisierien Bedingungen
und unter Berücksjchligung der Energieverluste zugeftjhrt werden mus§,
dBmit die stanc,ardisiede lnnentemperdtur, der Warmwasserbedarf unc,

die notwendige Lüflung sichergestdlt werden kijonen Ein kleiner l,/ed
signalisiert einen geringen Bedarf und damiteine hohe Energieeffizienz.

Anoaben zur Nutzuno ameuerbarer Eneroien zrr Erfülluno
d.r Gs%-EE"Reqel - Selto 2
§ 71 Absalz I GEG sieht vor, dass Heizungsanlagen, die zum Zweck der
lnbetriebnahme in einem Gebäude eingebaut oder aufgestellt werden,
grunclsätziich 2u mind*tens 65 Prozent mit emeuerbarem Energien betrie-
ben werden. Die 65%-EE-Regel gilt ausdnicklich nur fur neu eingebaule
oder aufgestellte Heizungen und überdies nach Maßgabe eines Systems
von Übergangsregeln nach den §§ 71 ff. GEG. ln dem Feld'Angab€n zur
Nutzung emeuerbarer Energien" kann fürAnlagen, die den §§ 71 ff. GEG
bereits unterfallen, die Efüllung per Nachweis am Einzelfall oder per pau-

1 
§iehe Fußnore 1 aü S6its 1 des Energieau§warses

Hoüg€.rodr sot ä16 AG, v.rößuai.pB 5 1.2

schaler Erf(illungsoption ausgewiesen werden. Für Bestandsanlagen, auf
die §§ 71 ft nlcht anzuwenden s|nd oder fur die Ubergängsreoelunoen
nach § 71 Ab§aE 8, I oder § 71i - § 71m GEG oder sonstrge Ausnahmen
getten, können die zur lvlinnebereitstellung eingesetsten emeueöaen
Energietdger aufgeführt und kann jeweils der prozenluale Anteil an der
Wärmebereitstellung cles Gebäudes ausgewiesen werden

für Wohngebäude
16. Oktober 2023

5

Der Endenergieverbrauch wird für das Gebäude auf der Basis der Ab-
rechnungen von Heiz- und Warmwasg€rkosten nach der HejzkostenveF
ordnung odea auf Orund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei werdeß dae Energbverbrauchsdaten a,es gesarnten Gebäudes
und nicht der einzelnen l/lbhneinheilen argrunde gelegt. Der erfasste
Energieveörauch tür die Heizung wird anhand der konkreten ö(lichen
Wetterdalen und mithille von Klimafaktoren auf einen deulschlandwei-
len M;tlelwert umgerechnel. So tuhrt beispielsweise ein hoher Verbrauch
in einem einzelnen harteh Wnter nicht zu einer schlechteren Beurteilung
des Gebäudes. Oer Endenergieve6rauch gibt Hinweise äuf die energeli-
sche Qualität des Gebäudes und s€iner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert
signalisiert einen geingen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig zu
eMartenclen Verbrauch ist jedoch nicht füjglich; insbesondere können
dae Verbrauchsdalen einzelne, \ rchneinheiten stark differieen, weil sie
von der Lage der Wbhneinheiten im GebäiJde, von derjeweiligen NuEung
und dem individu€llen Verhelten der Bewohner abhängen.
lm Fall längerer Leerstände wird hierfilr ein pauschaler Zuschlag rechne,
sch bestimmt und in die Veörauchsedagsung einbezogen. lm lnteresse

der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel elekkisch bet ie-
benen Wamwasseranlagen der typische Verbrauch über eine ParJschale
bemcksictrtgt Gleiches gilt lijr den Veörauch von evenluell vorhandenen
Anlagen zua Raumkühlung. Ob und inwieweit die genannlen Pauschalen
in die Erhssung eingegangen sind, ist der Tabelle ,Veörauchsedassung'

Primärenoruieveölauch - Seite 3
Der Primärenergleverbrauch gehl aus dem filr das Gebäude emittelten
EndenergieveöEuch hervor. We der PrimäreneQiebedarf wird er milhilfe
von Umrechnungshktoren ermittelt, dae die Vorkette der jeweils eange
setzlen Energieräger berÜcksichtigen.

Treibhausoaaembaionon - Soita 2 und 3
Die mit dem Primärenergiebedarf oder dem Primärenergieve6lauch ver-
bundenen Treibhausgasemissionen deg Gebäudes weden als äquivalen-
te Kohlendioxidemissionen ausgewiesen.

mlchtanoalron ftlr lmmobilienanzeioan - Seite 2 und 3
Nach dem GEG besleht die micht in lmmoutienarEeben ctie in § 87
Absaz I GEG genannten Angaben zu mechen. Die dafür erfordedichen
Angaben sind dem Energieausweis zu enlnehmen, je nach Ar/sweisa(
der Seite 2 oder 3.

Veroleichsw€ate - Seite 2 und 3
üe Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhafl ermittelte Wer-
ie und sollen lediglich Anhaltspunkte tur grobe Vergleiche der Werte die-
ses Gebäudes mil den VeEleichswerten anderer Gebiaude sein. Es sind
Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefähr die l,'ltrerte ttir die eanzelnen
Vergleichskategorien liegen.



Ber*hnunosunterLcn s€iE -1-

BERECHNUNGSUNTERLAGEN

zur Ausstellung eines Energieausweises aut Basis des Energieverbrauchs
gemäß Gebäudeene.giegeset (GEG)

ÜbeIsicht Eingabedaten

Objekt

Gebäudetyp:
Straße:
PLZ I Ot1

Gebäudeteil:
Nutzrläche:

Mehrfamilienhaus
Olgastraße 5
72202 Nagold

712,80 ffi2

berechnet aus derWohnfläche: 594,00 m2

Verhä ltn isfaktor: '1,20

Anzahl Wohneinheiten: 8

Energieverbrauch

Energieträger: Erdgas E

Einheit: kwh Heizwert
Energieinhalt: '1,00 kwh / kwh Hi

Klimakorrektur

basierend auf ortsgenauen Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes
Postleitzahl für Klimakorrekturdaten: 72202
Orti

Leerstände

- keine -

Abrechnungs-
beqinn

Abrechnungs-
ende

Verbrauch
kwh H, I rwn

HEizung

kwhlx
\Are rmwasser

kwh I v"
01.09.2020 31.04.2021 80703 80703 66447 142s6 17,7

0'1.09.202'1 31.0A.2022 78327 78327 64071 81,8 14256 14,2

01 .09.2022 3'1.08.2023 122497 122897 10864'1 88,4 14256 1'1,6

Ergebnisse

Energieverbrauchskennwert

Abrechnungszeitraum: 0'1.09.2020 - 31.08.2023
Kennwst: '140,9 kwh/(m' a)

tloississDürsof@E7GGdud,+€§512 @


